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1 Antrag, Antragsteller 
 

Die OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH beantragt die Errichtung von zwei Wind-

kraftanlagen des Typs Vestas V 136. Die Anlagen haben einen Rotordurchmesser von 

136 m und eine Nabenhöhe von 166 m. Die Anlagen haben somit eine Gesamthöhe von 

234 m. Im Zuge der Errichtung der 2 Anlagen werden zuvor drei ältere Windkraftanlagen 

des Typs Südwind abgerissen worden sein. Hiermit vollziehen wir ein sogenanntes 

Repowering. Dieses entspricht jedoch nicht den durch die Sachsen-Anhaltinische Ge-

setzgebung vorgegeben Kriterien, so dass wir die positiven Effekte der Gesetzgebung 

(Reduzierung der Abstandsfläche) nicht in Anspruch nehmen werden.  

Die geplanten moderneren und leistungsstärkeren Anlagen sollen dazu beitragen, die 

Vielzahl von kleineren Anlagen zu ersetzen und somit auch zu einer Beruhigung des 

Landschaftsbildes beitragen. 

 
Antragsteller des Vorhabens ist die  

 
OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH 

Gesandtenstraße 3 | 93047 Regensburg  

 

 
2 Standort und Umgebung der Windfarm 
 

Das Vorhabengebiet liegt inmitten einer Bergbaulandschaft auf landwirtschaftlich genutz-

tem Gebiet. Es befindet sich direkt an der Kreisgrenze zwischen dem Saalekreis im Os-

ten und dem Landkreis Mansfeld-Südharz im Westen. Die Zuwegung erfolgt über die K 

2149, die zwischen Etzdorf und Wansleben am See im Landkreis Mansfeld-Südharz. 

Die nächsten Ortschaften sind Wansleben am See im Norden (Ortsteil der Gemeinde 

Seegebiet Mansfelder Land, Landkreis Mansfeld-Südharz), Teutschenthal im Osten 

(Saalekreis) und Steuden mit dem Ortsteil Etzdorf im Süden (Gemeinde Teutschenthal, 

Saalekreis). Westlich schließt sich der ehemalige Braunkohletagebau Amsdorf an. 

Der Flächenbedarf des Windparks beschränkt sich neben der Erschließung auf Dauer 

nur auf die versiegelten Fundamentflächen und die teilversiegelten Flächen für Kranstell-

flächen und Zuwegungen. 
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Naturräumliche Einordnung 

Großräumig betrachtet liegt die Gemeinde inmitten der Mansfelder Hochfläche – 
einer zumeist sanft welligen Hügel- und Schichtstufenlandschaft, die lediglich 
durch Muldentäler und tief eingeschnittene Kerbtäler der Fließgewässer geglie-
dert ist. Klimatisch bedingt ist der gesamte Raum zum Mitteldeutschen Schwarz-
erdegebiet zuzuordnen (VGMP 1997). 

 
 
 

3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
 
Die vorhandene Windfarm mit 33 errichteten bzw. genehmigten WKA soll durch Er-
richtung der hier beantragten 8 WKA vom VESTAS E82 erweitert werden. 
 
Technische Daten des geplanten Anlagentyps 
 
Hersteller: VESTAS  

 

Typenbezeichnung: V 136 
Nennleistung: 3,45 MW 
Rotordurchmesser: 136 m 
Nabenhöhe: 166 m 

Gesamthöhe: 234 m 
 

Anlagenkonzept: Getriebe Planetenstufe + eine Stirnradstufe 
Rotor 
Typ: Luvläufer mit aktiver Blattverstellung 
Drehrichtung: Uhrzeigersinn (windabwärts) 
Blattanzahl: 3 
Blattlänge: 66,66 m 
Überstrichene Fläche: 14527 m2 

Blattmaterial: GFK / Epoxydharz, Kohlenstofffasern u. Metall-
spitze 

Drehzahl: variabel 5,6 – 15,3 min-1 
Tipgeschwindigkeit: 25,8 - 83,7 m/s 

Blattverstellung: 
Je Rotorblatt ein autarkes Stellsystem mit 
zugeordneter Notversorgung 
 

Antriebsstrang mit Generator 
Nabe: starr 

Hauptlager: 

 
zweireihiges Pendelrollenlager/automatische 
Fettschmierung 
 

Generator: Hauptgetriebe übersetzt die Rotordrehung mit 
niedriger Drehzahl in eine Generatordrehung mit 
hoher Drehzahl 
 

Netzeinspeisung: VESTAS-Wechselrichter mit hoher Takt-
frequenz und sinusförmigem Strom 
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Bremssysteme: Hauptbremse: Aerodynamische Bremsen /Volle 
Fahnenstellung 
Zusätzlich:Scheibenbremse auf der Welle mono-
tiert 
 

Windnachführung: aktiv über Stellgetriebe,  

Einschaltwindgeschwindigkeit:  2,5 m/s 

Einschaltwindgeschwindigkeit:   12,0 m/s 
Abschaltwindgeschwindigkeit:   22 - 28 m/s 
Fernüberwachung:  

 
Die Windenergieanlage V136-3.45 MW ist eine Aufwindanlage mit  

Pitchregulierung, aktiver Windnachführung und Dreiblattrotor. Die  

Windenergieanlage hat einen Rotordurchmesser von 136 m und eine  

Nennleistung von 3,45 MW.  

Bei der Windenergieanlage kommen das Konzept OptiTip® sowie ein  

Induktionsgenerator mit Vollumrichter zum Einsatz. Mit diesen Komponenten  

kann die Windenergieanlage den Rotor mit variabler Drehzahl betreiben. Dies  

ermöglicht ein Erreichen der (ungefähren) Nennleistung auch bei hohen  

Windgeschwindigkeiten. Bei geringen Windgeschwindigkeiten arbeiten das  

Konzept OptiTip® und das Generator-Umrichtersystem zusammen, um die  

abgegebene Leistung durch optimale Rotordrehzahl und richtigen Pitchwinkel zu  

maximieren. 

 
4 Gehandhabte Stoffe/Abfälle 

 
Für den Bau der Anlagen und Windparkerschließung fallen zunächst Bodenaushub 

(Boden und Steine ohne gefährliche Stoffe: AVV 17 05 04 und Baggergut ohne ge-

fährliche Stoffe: AVV 17 05 06 und Gehölze AVV 20 02 01 und Mutterboden an. Die-

se Stoffe werden im Wesentlichen vor Ort gelagert und wieder eingebaut.  

Andere anfallenden Abfälle bei der Errichtung und Inbetriebnahme für eine  

Windenergieanlage sind aus dem beliegenden Datenblatt „Angaben zum Abfall“ der 

Fa. Vestas zu entnehmen. Im Wesentlichen werden die anfallenden Stoffe gesam-

melt und über Entsorgungsfachbetriebe gegen Nachweis entsorgt. Die für den Betrieb 

der Anlagen anfallenden Stoffe sind ebenfalls gelistet und werden im Rahmen eines 

Wartungsvertrags zwischen Hersteller und Entsorgungsbetrieb fachgerecht entsorgt.  

Chemische Einsatzstoffe bzw. Stoffgruppen sind bei dem Verfahren der Energieum-

wandlung von Windenergie in elektrischen Strom nicht erforderlich. Ebenso gibt es 

keine Zwischen-, Neben- oder End- oder Abfallprodukte (d.h. brennbare Flüssigkei-

ten, Druckgase, Giftstoffe,  
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ätzende Stoffe, brand- oder explosionsgefährdende Stoffe). Bis auf den turnusmäßi-

gen Austausch von Getriebeöl, fallen im Sinne einer Betriebsbeschreibung keine 

Reststoffe an. Eine Übersicht der gehandhabten Stoffe, Angaben zur verwendeten 

Menge, der Einsatzort sowie die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter für 

Schmierstoffe, Kühlflüssigkeit und Transformatoröl sind unter dem Kapitel 8.2 (Was-

serwirtschaft) enthalten. 

 
5 Schallschutz 
 

Die Ergebnisse des Schallgutachtens (DEWI 2016a) ergeben, dass an allen Immis- 

sionsorten die Tages- und Nachtrichtwerte rechnerisch eingehalten werden. An den  

meisten Immissionsorten unterschreitet der Immissionsanteil der geplanten WEA  

den Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB. 

 
6 Schattenwurf 

 
Gemäß Schattengutachten (DEWI 2016b) wird der Jahresrichtwert von 30 Stunden  

für die astronomisch mögliche Beschattungsdauer an 60 der betrachteten Immissi- 

onsorte überschritten. Der Tagesrichtwert von 30 Minuten astronomisch möglicher  

Beschattungsdauer wird an 3 der betrachteten Immissionsorten überschritten. Durch  

den Einsatz einer Abschaltautomatik in den beantragten WEA kann eine Einhaltung  

der Richtwerte sichergestellt werden.  

Unzumutbare Belastungen für die Funktionen Wohnen und Wohnumfeld durch 

Schall- und Schattenwurfemissionen sind nach Einsatz technischer Vermeidungs- 

maßnahmen nicht zu erwarten. 

 
7 Baugrunduntersuchungen 

 
Der Behörde liegt ein Baugrundgutachten vor in dem der vor allem der Altbergbau be-

rücksichtigt wird. Um der Standsicherheit rechnen zu tragen, werden die geplanten 

Windkraftanlagen auf einem Fundament mit Betonpfahlgründung errichtet. 

Damit wird ausgeschlossen, dass bei möglichen Erdbrüchen, die durch den Zusam-

menbruch von Stollengängen vorkommen, die Standsicherheit der Anlagen gefährdet 

wird. 

 
8 Maßnahmen zur Betriebseinstellung 

 
Bestandteil des eingereichten Genehmigungsantrages ist die Verpflichtungserklärung 

gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 des Baugesetzbuches. 

Diese Verpflichtungserklärung gilt auch für die Rechtsnachfolger/innen. 
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Nach endgültiger Betriebseinstellung werden folgende Komponenten entfernt: 
 

Windkraftanlage: komplette Entfernung 

Fundamente:  gesamte geschlossene Betondecke 

Trafostationen: komplette Entfernung 

Wege: falls durch landwirtschaftliche Nutzer keine weitere Nutzung 

gewollt ist, erfolgt die vollständige Entfernung der Wege 

Kabelsysteme: es ist eine Entfernung vorgesehen 

 

Der Rückbau hat so zu erfolgen, dass der Boden wieder oder ohne Einschränkungen 

der ursprünglichen Nutzung zur Verfügung steht. 

 

Durch den Rückbau fallen nachfolgende nennenswerte Abfallstoffe an: 

 

Bauschutt: Betonfundament, Metallturm 

GfK:  Schallschutzhaube und Rotorblätter 

Elektroschrott: Generator, Steuerung, Transformator 

 

Zur Entsorgung werden entsprechende Recyclingfirmen beauftragt. 

 
 

 
9 Anlagensicherheit 

 
9.1 Flugsicherung 
 

Der Standort des geplanten Bauvorhabens befindet sich gemäß § 12 Luftverkehrsge-

setz (LuftVG) außerhalb von Bauschutzbereichen von Flugplätzen und gemäß § 18 a 

LuftVG außerhalb von Flugsicherungsanlagen im Land Sachsen-Anhalt. 

Zur Erteilung der Baugenehmigung bedarf es gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG für die Er-

richtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche über-

schreiten, der Zustimmung der Luftfahrtbehörden. 

Der zuständigen Luftbehörde sind über die Genehmigungsbehörde 4 Wochen vor 

Baubeginn für jede WKA die endgültigen Veröffentlichungsdaten für die beantragten 

WKA schriftlich bekannt zu geben. Die Fertigstellung ist analog anzuzeigen. 

Jede beantragte WKA wird mit der von der zuständigen Luftbehörde festgelegten Ta- 

ges- und Nachtkennzeichnung ausgestattet. 
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Bei Ausfall der Befeuerung muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer 

erfolgen. Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf 

ein Ersatzstromnetz umschalten. 

Eine Behelfskennzeichnung während der Bauzeit ist erforderlich. Die Behelfskenn-

zeichnung ist an der höchsten Spitze der einzelnen Windkraftanlagenstandorte (z.B. 

Kran) solange in Betrieb zu halten, bis die endgültige Befeuerung eingeschaltet wer-

den kann. Sie ist ebenfalls mit Notstrom zu versorgen. 

 

 

9.2 Eisabwurf 
 
An den Rotorblättern von WKA kann es bei bestimmten Witterungsverhältnissen zur 

Bildung von Eis, Rauhreif oder Schneeablagerungen kommen. 

Voraussetzung ist in der Regel eine hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Regen oder Schnee-

fall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Eis bildet sich dadurch, dass Wasser an 

der Blattoberfläche gefriert. 

 
Während Eis- und Reifablagerungen Stärken erreichen können, von denen beim Her-

abfallen erhebliche Gefahren für Personen und Sachen ausgehen, stellen lose 

Schneeablagerungen, die sich bei Schneefall in der Regel an aerodynamisch unbe-

deutenden Bereichen des Rotorblattes, wie z. B. dem Flansch bilden, in der Regel 

keine Gefahr dar. 

 

Physikalische Basis des Systems ist die Eigenschwingungsanalyse. Wie jeder  

elastische Körper schwingt ein Rotorblatt mit seinen Eigenfrequenzen, wenn es,  

z.B. durch den Wind, angeregt wird. Für die Eiserkennung werden zwei speziell  

ausgesuchte Frequenzen beobachtet, die auch bei Stillstand der Anlage und den  

Blättern in Fahnenstellung vom vorbeistreichenden Wind gut angeregt werden.  

Diese Frequenzen verschieben sich bei Eisansatz, weil die Masse des Blattes bei  

Eisansatz zunimmt.  

Dadurch, dass BLADEcontrol auch bei Stillstand der WEA das Eis direkt an den  

Rotorblättern messen kann, kann die WEA bei starkem Eisansatz nicht nur  

automatisch abgeschaltet werden, es wird auch die Eisfreiheit der Rotorblätter  

zeitnah gemessen.  

Die WEA wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald durch das System eine  

Eisfreiheit detektiert wird. Ein automatisches Wiedereinschalten der WEA wird  

verhindert, wenn:  
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das BLADEControl-System starken Eisansatz meldet – Gefahr durch  

Eisabwurf - oder  

das BLADEControl-System bei niedriger Temperatur (t<5°) keine  

belastbare Auswertung vornehmen kann oder einen Fehler aufweist. 

 

Eine visuelle Kontrolle auf Eisfreiheit vor der Wiedereinschalten der WEA mit  

BLADEcontrol ist daher prinzipiell nicht notwendig. Genehmigungsbehördliche  

Auflagen bleiben davon allerdings unberührt, so dass im Einzelfall zu prüfen ist,  

ob behördlicherseits eine Änderung des Genehmigungsbescheides zu  

beantragen ist. 

 

9.3 Blitzschutz 

 

Alle Vestas-Windenergieanlagen sind mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet,  

um Schäden an mechanischen Komponenten, Elektrik und Steuerungen  

möglichst gering zu halten.  

Das Vestas-Blitzschutzsystem umfasst äußere und innere Blitzschutzsysteme.  

Das äußere Schutzsystem nimmt einen direkten Blitzschlag auf und leitet den  

Blitzstrom in das Erdungssystem unterhalb des Turms. Beispielsweise zählen die  

Stange an der Rückseite des Maschinenhauses und die Blitzrezeptoren der  

Blätter zu den äußeren Blitzschutzkomponenten.  

Das innere Schutzsystem leitet den Blitzstrom sicher in das Erdungssystem.  

Außerdem beseitigt es die durch Blitzschlag verursachten magnetischen und  

elektrischen Induktionsfelder. Beispiele für innere Blitzschutzkomponenten sind  

EMV/Blitzschutzabdeckungen, geschirmte Kabel und  

Überspannungsschutzgeräte.  

Potenzialausgleich und Überspannungsschutz sind die wichtigsten Maßnahmen  

zum Schutz der Elektronik in der Windenergieanlage.  

Blitzeinschläge gelten als höhere Gewalt. Das bedeutet, dass Vestas nicht für  

Schäden durch Blitzeinschläge aufkommt. 

 

9.4 Brandschutz 

 

Das „Generische Brandschutzkonzept für die Errichtung von Windenergieanlagen des 

Typs V 136 vom 29.04.2016 ist Grundlage zur Errichtung und dem Betrieb dieses An-

lagentyps. 
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Seitens der Fa. Vestas wurde für Windenergieanlagen Brandgefährdungsanalysen 

durchgeführt. Hierbei wurden die wesentlichen Brandlasten und die vorhandenen 

Zündquellen ermittelt sowie die Gefährdungen im Hinblick auf die Gesundheit und  

Sicherheit, die Sachwerte und die Umwelt identifiziert und bewertet.  

Die folgenden wesentlichen Brandlasten wurden identifiziert: 

- Schmieröl, 

- Hydraulik-Öl, 

- glasfaserverstärktes Polyester, 

- glas- und karbonfaserverstärkte Epoxidharze, 

- Dämmstoffe, 

- Kabelisolierungen und elektrische Einrichtungen 

 

Die wesentlichen Zündquellen in der WEA sind: 

- Elektrische Erwärmung (fehlerhafte elektrische Verbindungen), 

- Störlichtbogen, 

- Mechanische Erwärmung (Reibung metallischer Teile), 

- Heißarbeiten bei der Wartung / Instandsetzung und Reparatur, 

- Rauchen und offene Flammen, 

- Einwirkungen von außen (z. B. Feuer in der Umgebung). 

 

9.5. Abwehrender Brandschutz 

 

Im Falle eines Brandes erfolgt die Alarmierung der zuständigen Feuerwehr über eine 

ständig besetzte Stelle des Anlagenbetreibers oder aufgrund einer Anforderung Drit-

ter. 

 

9.6 Brandbekämpfung 

 

Eine Brandbekämpfung ist in der Windenergieanlage nur bedingt möglich. 

Die Brandbekämpfung in der Entstehungsphase eines Brandes kann durch das ggf. 

vor Ort tätige Personal erfolgen. Diesbezüglich sind in der WEA Handfeuerlöschgerä-

te angeordnet. 

Die Selbstrettung des anwesenden Personals hat jedoch in jedem Fall oberste Priori-

tät. Da die wesentlichen Brandlasten im Maschinenhaus, das auf dem Turm in über 

100 m Höhe montiert ist, angeordnet sind, ist eine Brandbekämpfung durch die örtli-
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che Feuerwehr aufgrund der Höhe der Anlage sowie der gewöhnlich bei öffentlichen 

Feuerwehren vorhandenen Ausrüstung nicht vorgesehen. 

Die Brandbekämpfung begrenzt sich somit ausschließlich auf die Verhinderung einer 

Brandausbreitung auf die Umgebung der Windenergieanlage. Im Rahmen des kon-

kreten Bauvorhabens wird mit den zuständigen Brandschutzdienststellen abgeklärt, 

dass entsprechende Feuerwehreinheiten in der am Standort gültigen Ausrückeord-

nung festgelegt werden. 

 

 

10 Umweltauswirkungen 

 

Zur Realisierung des geplanten Vorhabens wurde durch das Büro für Raum- und 

Umweltplanung JESTAEDTWILD + Partner ein „Landschaftspflegerischer Begleitplan 

mit integrierten Unterlagen über die Umweltverträglichkeit zur Errichtung von 2 Wind-

energieanlagen – Repowering Windpark Wansleben“, Dezember 2016, erarbeitet. 

 
Gemäß § 14 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) stellt das Planungsvorhaben  

einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und unterliegt dementsprechend der Ein- 

griffsregelung. Unter Zugrundelegung des § 17 (4) BNatSchG hat der Planungsträ- 

ger die zum Ausgleich des Eingriffs notwendigen landschaftspflegerischen Maß- 

nahmen im Einzelnen im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleit- 

plan in Text und Karte darzustellen. 

Die Umweltbegriffe des BNatSchG und des Gesetzes über die Umweltverträglich- 

keitsprüfung (UVPG) sind bis auf die Schutzgüter Mensch, Kultur- und sonstige  

Sachgüter und Wechselwirkungen inhaltlich identisch. Mit einer zu erstellenden in- 

tegrierten Unterlage, die im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi- 

gungsverfahrens erstellt wird, werden inhaltlich und formal-rechtlich sowohl die Be- 

lange des BNatSchG als auch die des UVPG abgedeckt. 

Zur Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-

habens und der zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden die Schutzgüter 

Mensch, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Kultur- und sonsti-

ge Sachgüter und deren Wechselwirkungen untersucht. 

 

Im Ergebnis der Untersuchungen wird festgestellt, dass die bereits bei der Planung 

des Vorhabens festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Minimierung der 

Beeinträchtigung auf die verschiedenen Schutzgüter den Eingriff in Natur und Land-

schaft nicht kompensieren. 
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Nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt wurde ein Kompensationsbedarf von 

41.763 Biotopwertpunkten ermittelt. Die Quantifizierung der Eingriffserheblichkeit ist 

unter Gliederungspunkt 6.2.1, S. 35, Tabelle 10, des „Landschaftspflegerischen Be-

gleitplanes mit integrierten Unterlagen über die Umweltverträglichkeit…“ dokumen-

tiert. 

 

 

 

11 Kompensation des Eingriffs im Natur- und Landschaftshaushalt 

 

Nach § 18 des Gesetzes über Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 2002 (BGBl. I 

S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I 

S. 1818, 1827), gemäß § 20 des NatSchG LSA sowie des § 6 (3) Nr. 3 des Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316, 3320) ist der Verursacher eines 

Eingriffes verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind zu minimieren oder durch geeignete Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 

 

Gemäß der Ermittlung des Kompensationsumfanges für die Eingriffe in die Schutzgü-

ter Boden, Pflanzen und Tiere entsteht durch das Vorhaben ein Kompensationsbe- 

darf von insgesamt 41.763 Biotopwertpunkten. Dieser Eingriff wird in gleichem Um-

fang durch Entsiegelung und Gehölzpflanzungen im Naturpark „Saaletal“ und Land-

schaftsschutzgebiet „Saale“ für Greifvögel und Fledermäuse sowie zur Verbesserung 

des Landschaftsbilds werden darüber hinaus Gehölzpflanzungen und die Entwicklung 

extensiven Grünlands im Umfang von 96.062 Biotopwertpunkten realisiert. 

 

Insgesamt sind zur Kompensation der Eingriffe folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 

Maßnahme A 1 – Rückbau von Wegen und bebauten Anlagen innerhalb des Wind-

parks 

 



 

Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen vom Typ VESTAS V 136 in der Gemarkung Teutschenthal 
Kurzbeschreibung zum Genehmigungsantrag nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
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Maßnahme A 2 – Wiederherstellung und Pflege eines Halbtrockenrasen (12.300 m²) 

bei Hornburg 

 

Maßnahme A 3 – Neupflanzung von zwei Bäumen einer Baumreihe 

 


